
Testamentsvollstrecker §§ 2218—2228

§ 2224
(1) Mehrere Testamentsvollstrecker führen das Amt ge

meinschaftlich ; bei einer Meinungsverschiedenheit ent
scheidet das Staatliche Notariat. Fällt einer von ihnen weg, 
so führen die übrigen das Amt allein. Der Erblasser kann 
abweichende Anordnungen treffen.

(2) Jeder Testamentsvollstrecker ist berechtigt, ohne Zu
stimmung der anderen Testamentsvollstrecker diejenigen 
Maßregeln zu treffen, welche zur Erhaltung eines der ge
meinschaftlichen Verwaltung unterliegenden Nachlaß
gegenstandes notwendig sind..

§ 2225
Das Amt des Testamentsvollstreckers erlischt, wenn er 

stirbt oder wenn ein Fall eintritt, in welchem die Ernennung 
nach § 2201 unwirksam sein würde.

§ 2226
Der Testamentsvollstrecker kann das Amt jederzeit kün

digen. Die Kündigung erfolgt durch Erklärung gegenüber 
dem Staatlichen Notariat. Die Vorschriften des § 671 Abs.2, 
3 finden entsprechende Anwendung.

§ 2227
(1) Das Staatliche Notariat kann den Testamentsvoll

strecker auf Antrag eures der Beteiligten entlassen, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt; ein solcher Grund ist insbe
sondere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ord
nungsmäßigen Geschäftsführung.

(2) Der Testamentsvollstrecker soll vor der Entlassung* 
wenn tunlich, gehört werden.

§ 2228
Das Staatliche Notariat hat die Einsicht der nach § 2198 

Abs. 1 Satz 2, § 2199 Abs. 3, § 2202 Abs. 2, § 2226 Satz 2 
abgegebenen Erklärungen jedem zu gestatten, der ein recht
liches Interesse glaubhaft macht.
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